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 Veröffentlicht am 29.06.1988

Index

L94402 Krankenanstalt Spital Kärnten

Norm

KAO Krnt 1978 §7 idF 1986/027;

Rechtssatz

Der Bedarf nach der Errichtung eines neuen Sanatoriums darf nicht bloß mit einem globalen Hinweis auf noch freie

Kapazitäten (mangelnde Auslastung) bei den bereits bestehenden Sanatorien verneint werden. Soll etwa bei einem

neu zu errichtenden Sanatorium der Schwerpunkt der Behandlung in einem ganz bestimmten Bereich liegen, so kann

der Bedarf nach einem solchen Sanatorium nur verneint werden, wenn die als Vergleichsbasis herangezogenen

bestehenden Sanatorien gerade auf diesem Gebiet genügend freie Kapazität aufweisen.
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